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	X Benachrichtigung über eine öffentliche 
Zustellung der Landeshauptstadt Hannover – 
Kevin Benzie

An die nachstehende Person

Name: Benzie 
Vorname(n): Kevin 
Geburtsdatum:  14.06.1980
letzte bekannte Anschrift: Langenforther Str. 69 a, 
 30657 Hannover

wird ein Dokument der Landeshauptstadt Hanno-
ver, OE 20.31 – Gewerbe-, Vergnügung- und Hun-
desteuer datiert auf den 13.10.2023, Aktenzeichen 
5.0102.451459.4, öffentlich zugestellt.

Die öffentliche Zustellung ist gerechtfertigt, da der 
Aufenthaltsort der o.g. Person unbekannt ist und eine 
Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevoll-
mächtigten nicht möglich ist.

Das Dokument kann während der Dienstzeiten unter 
folgender Dienstanschrift eingesehen werden:

Landeshauptstadt Hannover
OE 20.31 – Gewerbe-, Vergnügung- und Hundesteuer
2. Stock, Raum Nr. 202,
Johannssenstraße 10, 30159 Hannover.

Es wird gemäß § 11 Abs. 1 Nr. 3 lt. b Niedersächsisches 
Kommunalabgabengesetz i.V.m. § 122 Abs. 5 S. 2 der 
Abgabenordnung (AO) in Verbindung mit § 10 Abs. 2 
S. 3 des (Bundes-) Verwaltungszustellungsgesetzes – 
in der jeweils zurzeit gültigen Fassung – darauf hinge-
wiesen, dass durch die öffentliche Zustellung des Do-
kuments Fristen in Gang gesetzt werden können, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.

Hannover, den 16.10.2023

Der Oberbürgermeister 
Im Auftrag

Koekelis

– – –

	X Benachrichtigung über eine öffentliche 
Zustellung der Landeshauptstadt Hannover – 
Sarah Benzie

An die nachstehende Person

Name: Benzie 
Vorname(n): Sarah 
Geburtsdatum:  07.07.1982 
letzte bekannte Anschrift: Langenforther Str. 69 a, 
 30657 Hannover

wird ein Dokument der Landeshauptstadt Hanno-
ver, OE 20.31 – Gewerbe-, Vergnügung- und Hun-
desteuer datiert auf den 13.10.2023, Aktenzeichen 
5.0102.451459.4, öffentlich zugestellt.

Die öffentliche Zustellung ist gerechtfertigt, da der 
Aufenthaltsort der o.g. Person unbekannt ist und eine 
Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevoll-
mächtigten nicht möglich ist.

Das Dokument kann während der Dienstzeiten unter 
folgender Dienstanschrift eingesehen werden:

Landeshauptstadt Hannover
OE 20.31 – Gewerbe-, Vergnügung- und Hundesteuer
2. Stock, Raum Nr. 202,
Johannssenstraße 10, 30159 Hannover.

Es wird gemäß § 11 Abs. 1 Nr. 3 lt. b Niedersächsisches 
Kommunalabgabengesetz i.V.m. § 122 Abs. 5 S. 2 der 
Abgabenordnung (AO) in Verbindung mit § 10 Abs. 2 
S. 3 des (Bundes-) Verwaltungszustellungsgesetzes – 
in der jeweils zurzeit gültigen Fassung – darauf hinge-
wiesen, dass durch die öffentliche Zustellung des Do-
kuments Fristen in Gang gesetzt werden können, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.

Hannover, den 16.10.2023

Der Oberbürgermeister 
Im Auftrag

Koekelis

– – –
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	X Benachrichtigung über eine öffentliche 
Zustellung der Landeshauptstadt Hannover – 
Horst Broschinski

An die nachstehende Person

Name: Broschinski 
Vorname(n): Horst 
Geburtsdatum:  26.03.1952  
letzte bekannte Anschrift: Falkenstr. 20, 
 30449 Hannover 

wird ein Dokument der Landeshauptstadt Hanno-
ver, OE 20.31 – Gewerbe-, Vergnügung- und Hun-
desteuer datiert auf den 16.10.2023, Aktenzeichen 
5.0102.530661.8, öffentlich zugestellt.

Die öffentliche Zustellung ist gerechtfertigt, da der 
Aufenthaltsort der o.g. Person unbekannt ist und eine 
Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevoll-
mächtigten nicht möglich ist.

Das Dokument kann während der Dienstzeiten unter 
folgender Dienstanschrift eingesehen werden:

Landeshauptstadt Hannover
OE 20.31 – Gewerbe-, Vergnügung- und Hundesteuer
2. Stock, Raum Nr. 202,
Johannssenstraße 10, 30159 Hannover.

Es wird gemäß § 11 Abs. 1 Nr. 3 lt. b Niedersächsisches 
Kommunalabgabengesetz i.V.m. § 122 Abs. 5 S. 2 der 
Abgabenordnung (AO) in Verbindung mit § 10 Abs. 2 
S. 3 des (Bundes-) Verwaltungszustellungsgesetzes – 
in der jeweils zurzeit gültigen Fassung – darauf hinge-
wiesen, dass durch die öffentliche Zustellung des Do-
kuments Fristen in Gang gesetzt werden können, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.

Hannover, den 16.10.2023

Der Oberbürgermeister 
Im Auftrag

Koekelis

– – –

	X Benachrichtigung über eine öffentliche 
Zustellung der Landeshauptstadt Hannover – 
Christian Schulte

An die nachstehende Person

Name: Schulte
Vorname(n): Christian
Geburtsdatum: 27.11.1979
letzte bekannte Anschrift: Richartzstr. 9,  
 30519 Hannover

wird ein Dokument der Landeshauptstadt Hanno-
ver, OE 20.31 – Gewerbe-, Vergnügung- und Hun-
desteuer datiert auf den 16.10.2023, Aktenzeichen 
5.0102.240883.5, öffentlich zugestellt.

Die öffentliche Zustellung ist gerechtfertigt, da der 
Aufenthaltsort der o.g. Person unbekannt ist und eine 
Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevoll-
mächtigten nicht möglich ist.

Das Dokument kann während der Dienstzeiten unter 
folgender Dienstanschrift eingesehen werden:

Landeshauptstadt Hannover
OE 20.31 – Gewerbe-, Vergnügung- und Hundesteuer
2. Stock, Raum Nr. 202,
Johannssenstraße 10, 30159 Hannover.

Es wird gemäß § 11 Abs. 1 Nr. 3 lt. b Niedersächsisches 
Kommunalabgabengesetz i.V.m. § 122 Abs. 5 S. 2 der 
Abgabenordnung (AO) in Verbindung mit § 10 Abs. 2 
S. 3 des (Bundes-) Verwaltungszustellungsgesetzes – 
in der jeweils zurzeit gültigen Fassung – darauf hinge-
wiesen, dass durch die öffentliche Zustellung des Do-
kuments Fristen in Gang gesetzt werden können, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.

Hannover, den 16.10.2023

Der Oberbürgermeister 
Im Auftrag

Koekelis

– – –
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Erstellt im Auftrage der Landeshauptstadt 
Hannover durch: 
Region Hannover, Hildesheimer Straße 20, 
30169 Hannover, Telefon: (0511) 616 - 46 451
E-Mail: amtsblatt-lhh@region-hannover.de
Internet: www.hannover.de

Erscheinungstermin
Nach Bedarf – in der Regel alle 7 Tage donnerstags – 
 
Redaktionsschluss
jeweils mittwochs der Vorwoche um 14.00 Uhr

Alle Amtsblätter finden Sie auf: 
serviceportal.hannover-stadt.de/amtsblatt 
oder scannen Sie den QR-Code

	X Gebührensatzung für Prüfleistungen des 
Rechnungsprüfungsamtes der Landeshauptstadt 
Hannover auf Grundlage öffentlich-rechtlicher 
Bestimmungen vom 2023

§ 1
Prüfleistungen auf Grundlage  

öffentlich-rechtlicher Bestimmungen

(1) Das Rechnungsprüfungsamt der Landeshauptstadt 
Hannover erbringt außerhalb der Pflichtaufgaben 
gemäß § 155 NKomVG weitere Prüfleistungen auf 
Grundlage öffentlichrechtlicher Bestimmungen.

(2) Für die Übernahme dieser Prüfleistungen sind nach 
Maßgabe des § 2 dieser Satzung Gebühren festzu-
setzen.

(3) Die Ausgestaltung der Leistungserbringung durch 
das Rechnungsprüfungsamt obliegt der vertragli-
chen Regelung mit der zu prüfenden Institution.

§ 2
Vergütung

(1) Die Abrechnung der Leistungen erfolgt anhand 
eingesetzter Arbeitsstunden. Entstandene Wege-
zeit ist anzusetzen. Die Abrechnung ist auf volle 
Arbeitsstunden abzurunden.

(2) Der nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen er-
mittelte einheitliche Stundenverrechnungssatz für 
das einzusetzende Personal beträgt 80 € je Arbeits-
stunde.

(3) Soweit im Voraus ein jährliches Auftragsvolumen 
bestimmt wird, ist zum 01. Juli des Jahres der hälfti-
ge Betrag pauschal festzusetzen.

(4) Der Stundenverrechnungssatz ist entsprechend 
der Tarifsteigerungen der Entgeltgruppe 11, Er-
fahrungsstufe 6, des TVöD VKA anzupassen, soweit 
insgesamt ein Tarifanstieg des Tabellenentgeltes 
von mindestens 15 % gegenüber dem Zeitpunkt 
des Inkrafttretens dieser Regelung bzw. der vorma-
ligen Bemessung des Stundenverrechnungssatzes 
erreicht wird.

§ 3
Geltung der Verwaltungskostensatzung der 

Landeshauptstadt Hannover

Im Übrigen gelten die Vorschriften der Verwaltungs-
kostensatzung der Landeshauptstadt Hannover vom 
13.10.1994 (Abl. RBHan. 1994, S. 774), zuletzt geän-
dert durch Satzung vom 28.06.2001, Abl. RBHan. 2001,  
S. 374.

§ 4
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01. November 2023 in Kraft.

Hannover, den 06.10.2023 

Onay 
Oberbürgermeister

– – –
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